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Handelsbetriebe, die der Staatlichen Plankommis
sion, Abteilung Lebensmittelindustrie, unter
stehen, 

und für
Industrieläden der volkseigenen Industriebetriebe. 

Zu g 0 der Verordnung:
§ 2

Kredit für die planmäßige Warenbewegung
(1) Kredit für die planmäßige Warenbewegung wird 

nach vollem Einsatz der planmäßigen eigenen Umlauf
mittel und Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus 
Warenlieferungen und Leistungen zur Finanzierung 
richtsatzgebundener Handelswarenbestände unter Be
achtung der planmäßigen Differenzierung dieser Be
stände auf einzelne Warengruppen gewährt.

(2) Übersteigen die eigenen Umlaufmittel die im Plan 
vorgesehene Höhe, so ist der Mehrbetrag bis zu seiner 
Abführung oder anderweitigen zweckgebundenen Ver
wendung voll zur Finanzierung der Bestände zu ver
wenden. Bei Eigenmittelfehlbeträgen auf Grund von 
Mindergewinnen oder außerplanmäßigen Verlusten 
können auf der Grundlage einer besonderen Verein
barung zwischen der Zentrale der Deutschen Noten
bank und dem Verband Deutscher Konsumgenossen
schaften den konsumgenossenschaftlichen Handels
betrieben Kredite zur zeitweiligen Deckung des 
Eigenmittelfehlbetrages gewährt werden, wenn die 
Betriebe der Bank einen Maßnahmeplan zur Auf- 
holung der Ergebnisrückstände vorlegen.

(3) Kredit zur Finanzierung der planmäßigen Waren
bewegung ist dem Betrieb zu gewähren
a) ohne Begrenzung durch ein Kreditlimit zur vollen 

Bezahlung der im Rahmen des Planes eingekauften 
oder vorhandenen Waren, die der Erfüllung des 
Warenumsatzplanes dienen,

b) ohne Begrenzung durch ein Kreditlimit auch zur 
vollen Bezahlung der über den Plan hinaus ein
gekauften Waren unter der Bedingung, daß diese 
Waren mindestens innerhalb der planmäßigen Um
schlagsfristen zur Übererfüllung des Warenumsatz- 
planes dienen,

c) wenn gegen den Betrieb die Sanktion gemäß § 16 
Abs. 1 Buchst, b der Verordnung angewendet wird, 
lediglich für die Bezahlung von Wareneinkäufen 
zur Herbeiführung einer planmäßigen Bestands
haltung, und zwar höchstens in dem Umfange, wie 
fällige Kredite durch Gelderlöse aus dem Verkauf 
von Waren nach Abzug der darin enthaltenen Han
delsspanne abgedeckt werden. In Ausnahmefällen 
können diesen Betrieben darüber hinaus Kredite 
zur Finanzierung von Wareneinkäufen zur Erhö
hung des Planbestandes gewährt werden, wenn die 
planmäßige Bestandserhöhung nicht aus vorhan
denen Überplanbeständen gedeckt werden kann.

(4) Kredit zur Finanzierung der planmäßigen Waren
bewegung kann dem Betrieb auch für Forderungen 
während der Einreichungsfrist der Verrechnungsdoku
mente und für unterwegs befindliche Erlöse gewährt 
werden. 5

(5) Zu Beginn eines jeden Monats ist zwischen der 
Bank und dem Betrieb eine Vereinbarung über die 
Kreditbere.itstellung zur Finanzierung des Warenein

kaufes unter Beachtung der vorhandenen Bestände, die 
Kreditrückzahlung aus dem Warenumsatz und die 
Veränderung des Kredites auf Grund der Bestandsver
änderungen und Veränderungen anderer Finanzie
rungsquellen für den laufenden Monat zu treffen. Über 
die vereinbarte Neuinanspruchnahme von Krediten 
sowie über die Kreditrückzahlung hat der Betrieb der 
Bank eine Verpflichtungserklärung zu übergeben, die 
Bestandteil des abgeschlossenen Kreditvertrages wird. 
Auf Anforderung der Bank aus Gründen einer beson
deren Kontrolle ist die Verpflichtungserklärung von 
den Betrieben auf bestimmte Niederlassungen oder 
Verkaufsstellen bzw. nach bestimmten Warengruppen 
aufzugliedern.

(6) Den Betrieben kann als kurzfristige finanzielle 
Unterstützung bei Nichteinhaltung der Kreditrück
zahlungsverpflichtung auf Antrag eine Fristverlänge
rung bis zu 30 Tagen gewährt werden. Ausgenommen 
hiervon sind Betriebe, bei denen die Bank gemäß § 5 
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung eine verstärkte Kontrolle 
durchführt.

(7) Volkseigene und konsumgenossenschaftliche Han
delsbetriebe erhalten Kredite gemäß Absätzen 1 bi* 0 
auch für die von ihnen auf Grund von Kommissions
handelsverträgen an private Kommissionshändler 
übergebenen Bestände.

(8) Handelsorgane mit Spezialaufgaben erhalten Kre
dite für die planmäßige Warenbewegung gemäß Ab
sätzen 1 bis 7. Zwischen den Leitungen dieser Handels
organe und der Zentrale der Bank können Sonder
regelungen entsprechend den Bedingungen der Waren
bewegung bei den betreffenden Handelsorganen ver
einbart werden.

Zn 8 8 Abs. 2 der Verordnung:

§ 3
Sonderkredit für Einlagerungen von Handelswaren
(1) Sonderkredit kann zur Finanzierung von Bestän

den, die auf Grund von Verfügungen staatlicher Or
gane eingelagert werden, gewährt werden.

(2) Die Kreditfristen sind entsprechend der von den 
staatlichen Organen verfügten Dauer der Einlagerung 
dieser Bestände festzulegen.

§ 4
Sonderkredit für eine saisonbedingte Lagerhaltung 

von Beständen
(1) Sonderkredit kann zur Finanzierung einer außer

halb des Planes notwendigen saisonbedingten Lager
haltung von Waren,
a) die laufend produziert werden, aber nur saison

bedingt absetzbar sind,
b) die saisonmäßig produziert werden, aber während 

des ganzen Jahres absetzbar sind,
gewährt werden.

(2) Dieser Sonderkredit ist in der Regel Großhandels
betrieben zu gewähren. Emzelhandelsbetrieben ist die
ser Sonderkredit zu gewähren, sofern sie bei der Pro
duktion direkt einkaufen.


